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Thierärzten das Recht der freien Ausübung ihres Be-

ruses in der ganzen Schweiz zu erwerben, wird in
Rücksicht auf die leichte Patentirung in einzelnen Kan-
tonen und auf die einem solchen Bestreben gegenwärtig

ungünstigen politischen Konstellationen, trotz allgemeinem

Einverständniß mit dem Zweck des Auszuges, — nicht

eingetreten. Damit wurden die Verhandlungen geschlos-

sen und beim letzten gemeinschaftlichen Mahle war die

Stimmung Aller so heiter und vertraulich, daß wol
Jedem zu früh der Abend zur Trennung winkte.

Preisaufgaben
der Gesellschaft schweizerischer Thierärzte.

Erste Aufgabe.
Genaue Beschreibung der verschiedenen als U n-

Verdaulichkeit bezeichneten, selbstständigen Krank-
hellen der Wiederkäuer. Bezeichnung ihres We-
sens, der Ursachen, Erscheinungen und in's Besondere

der verschiedenen Behandlungsmethoden und deren Werth.

Zweite Aufgabe
Wissenschaftliche Beschreibung derjenigen Krankheits-

Zustände, welche nach dem schweizerischen Konkordat
über Bestimmung und Gewähr der Viehhauptmängel
unter „Abzehrung als Folge von Entartung der Or-
gane der Brnst- und Hinterleiböhöhle" verstanden sind,
mit einer Anleitung für die Thierärzte zur Beurthei-
lung einschlagender Fälle.
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Zur Honorirung preiswürdiger Arbeiten ist eill
Kredit von 266 Fr. bewilligt, in der Meinung daß

der Hauptpreis für die Lösung jeder der beiden Auf-
gaben ll)6 Fr. beträgt, das Preisgericht diese beiden

gleichen Summen aber auch zu kleineren Preisen ver-

wenden kann.

Die Arbeiten müssen bis spätestens den 1. Juni
1856 „an Hr. Hirzel, Direktor der Thierarzneischnle

in Zürich" eingesandt werden. Sie müssen mit frem-
dem Siegel verschlossen und dürfen nicht von der Hand
des Verfassers geschrieben sein. Jeder derselben soll

ein Motto vorgesetzt und auf einem beigelegten ver-

schlossenen Zeddel, der den Namen des Verfassers ent-

hält, wiederholt sein.

Honorirte Arbeiten werden als Eigenthum der

Gesellschaft betrachtet; nicht honorirte können zurück-

verlangt werden. Die den letztern beigelegten Zeddel

werden öffentlich vernichtet.

So beschlossen in Schaffhauscn den 23. Juli 1S55.

Für die Gesellschaft schweiz. Thierärzte:

R. Zangger, d. Z. Präsident.


	Preisaufgaben der Gesellschaft schweizerischer Thierärzte

